
 

 

 

 

 

Konzept Nr. 2020-02  
 
Maßnahme- und Trägermanagementkonzept 
 
Stand:   29.07.2020 
Gültig bis: auf Widerruf 
 
 
1. Allgemeines 

 
Das Jobcenter Landkreis Heilbronn plant jährlich eine beachtliche Anzahl an Maßnahme-Eintritten, um 
unsere Kundinnen und Kunden an den Arbeitsmarkt heranzuführen, Hemmnisse abzubauen, sie zu 
integrieren und damit die Hilfebedürftigkeit zu verringern und zu beenden. Die Wirtschaftlichkeit und 
Wirksamkeit wird hierbei beachtet. 
 
Ziel ist durch ein konsequentes Maßnahmemanagement die Bereitstellung bedarfsgerechter 
Maßnahmen, die Sicherung der Maßnahme-Qualität sowie eine hohe Auslastungsquote der 
Maßnahmen.  
 
Das Konzept ist bei allen Eingliederungsleistungen mit Maßnahme Charakter anzuwenden. 
 
Die jeweilige zuständige Integrationsfachkraft ist/bleibt Ansprechpartner für die jeweiligen 
individuellen Teilnehmerfragen (z.B. Abbruch). 
 
 
2. Definition 

 
 
Maßahmebetreuer/in    Integrationsfachkraft 
Maßnahmekoordinator/in   TEgl 
 
Für jede Maßnahme ist von der Teamleitung, vor der Ausschreibung ein/e Maßnahmebetreuer/in 
festzulegen und zu benennen. 
 
  



 

 

 

 

 

3. Aufgaben des/r Maßnahmekoordinator/in (TEgl) 

 
1. Planung / Einkauf:  

 Organisation und Führung des Trägergesprächs nach Zuschlagserteilung gemeinsam mit dem/r 
Maßnahmebetreuer/in (Koordinator informiert Betreuer) 

 Bereitstellung von MARZIPAN inklusive der Zuweisungsliste 
 
2. Durchführung: 

 Ansprechpartner für die Maßnahmeträger bezüglich des Vertrages und der Abrechnung 
 Herstellung der Transparenz über die Maßnahmebelegung bei den Vermittlungs- und 

Beratungsfachkräften sowie der Teamleitung (Maßnahmeinfo) 
 Einschaltung Dritter in Verbis 
 COSACH Buchungen 
 Durchführung von Maßnahmeprüfungen / Prüfungen i.S. des Lieferantenmanagements und 

Bereitstellung von Maßnahmeunterlagen für den AMDL-Prüfdienst / REZ und Mitwirkung an Prüfungen 
des AMDL-Prüfdienstes/ REZ 
 
3. Nachhaltung:  

 Überprüfung des Abschlussberichts des Trägers  
 Lieferantenbewertung (Fragebögen Hard- und Softfacts) / Trägerbezogene Auswertungen aus Cockpit  
 Auswertung/ Evaluation / Erfolgsbeobachtung der Maßnahme gemeinsam mit dem/r  

 Maßnahmebetreuer/in 
 
 
4. Aufgaben des/r Maßnahmebetreuers/in (IFK) 

 
1. Planung / Einkauf:  
 

 (freiwillige) Mitarbeit bei der Konzeption und beim Einkauf von Maßnahmen  
 Organisation und Führung des Trägergesprächs nach Zuschlagserteilung gemeinsam mit dem/r 

Maßnahmekoordinator/in (wird von Maßnahmekoordinator/in informiert) 
 rechtzeitige Information der Integrationsfachkräfte nach Ausschreibung 

 
2. Durchführung: 
 

 Maßnahmeeröffnung nach Bedarf (nach Rücksprache mit Koordinator) 
 Ansprechpartner für den Maßnahmeträger – bei inhaltlichen Fragen der Maßnahme (bei Fragen zur     

Durchführung einzelner TN bzw. bei drohendem Abbruch ist die jeweilige IFK zuständig) 
 Ansprechpartner für die Integrationsfachkräfte und Teamleiter/innen M&I bei inhaltlichen Fragen 
 Begleitung des Koordinators/in bei Maßnahmeprüfungen 
 Information der Integrationsfachkräfte bei freien Plätzen 
 Lieferung wöchentlicher Informationen an den Koordinator für die Maßnahmeinfo 

 
 
3. Nachhaltung:  

 Auswertung/ Evaluation / Erfolgsbeobachtung der Maßnahmen gemeinsam mit dem/r 
Maßnahmekoordinator/in 

 Unterstützung des Koordinators/in bei der Lieferantenbewertung (Fragebögen Hard- und Softfacts) 
 



 

 

 

 

 

5. Aufgaben der Fachkraft Steuerung & Qualitätssicherung 

 
 Erstellung der Konzeption für die Einkaufsmaßnahmen 
 Abwicklung / Kontakt mit REZ 
 Koordination der Maßnahmewertung. Die Wertung der Maßnahmen erfolgt durch die vom REZ 

geschulten Werter 
 Monatliches Monitoring zur Maßnahme Auslastung 
 Bei festgestellten Mängeln Nachhaltung der Mängelbehebung; ggf. Einschaltung des REZ und des 

AMDL-Prüfdienstes bei unzureichender Mängelbehebung  
 
 
6. Qualitätssicherung von Maßnahmen und Träger 

 
Der Qualität von AMDL kommt eine große geschäftspolitische Bedeutung zu, da diese unmittelbar auf 
die Zielerreichung einwirkt.  
Mit der Weisung 201701003 vom 20.01.2017 zum aktiven Lieferantenmanagement und der Information 
201701004 vom 20.01.2017 werden die Verfahren zur Qualitätssicherung und zum 
Qualitätsmanagement als zentrale Elemente einer effektiven und effizienten Leistungserbringung 
weiterentwickelt. Die Weisung / Information bezieht sich auf:  

 AMDL, welche durch die Regionalen Einkaufszentren (REZ) vergeben werden,  
 preisverhandelte Maßnahmen und  
 zugelassene Maßnahmen (Maßnahmen, die mittels Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) 

bzw. Bildungsgutschein (BGS) gefördert werden).  
Zentrale Informationen sind unter Qualitätssicherung von Arbeitsmarktdienstleistungen abgelegt. 
 
Die Erkenntnisse aus Maßnahmebetreuung und -prüfungen sind in COSACH im Reiter Kontakte zu 
erfassen-(Kontaktart: 3=Maßnahmeprüfung, 6=Kontaktbesuch). 
Zu dem erfolgt zur Ablage detaillierter Informationen aus den Maßnahmeprüfungen die E-Akte z.B.: 
  

 Ablage von Bewertungsbögen Trägermanagement (TM) 

 Leitfaden zur Orientierung für Vor-Ort-Besuche 

 Maßnahmebetreuung bei einem Maßnahmeträger (TM)  

 Prüfberichte Gutscheinmaßnahmen (AVGS / BGS) 

 Übermittlung Prüfergebnis an Träger 

 Ergebnisse von Teilnehmerbefragungen /Teilnehmerbeschwerden 

 Schriftverkehr im Rahmen von Mängelfeststellungen 

 Schriftverkehr mit Fachkundiger Stelle / Akkreditierungsstelle 
 
 
6.1 Prüfungen durch den Maßnahmebetreuer/in / Maßnahmekoordinator 
 
Bei jeder Einkaufsmaßnahme hat eine angekündigte Prüfung in folgenden Rhythmus, anhand des 
zentralen „Leitfaden zu Orientierung für Vor-Ort-Besuche der Maßnahmekoordination mit Unterstützung 
des Maßnahmebetreuers bei einem Maßnahmeträger“ zu erfolgen. 
 
https://www.baintranet.de/011/005/004/001/Documents/Information-201701004-Anlage-2.pdf 
 
 

https://www.baintranet.de/011/004/004/001/Seiten/Weisung-201701003.aspx
https://www.baintranet.de/002/004/Seiten/QS-Arbeitsmarktdienstleistungen.aspx
https://www.baintranet.de/011/005/004/001/Documents/Information-201701004-Anlage-2.pdf


 

 

 

 

 

Prüfungsrhythmus: 
 

 drei Monate nach Maßnahmebeginn 

 bei Maßnahmen über 6 Monaten, nach neun Monaten ab Maßnahmebeginn 

 angekündigte Prüfungen im Rahmen des Lieferantenmanagements (falls diese nicht bereits über 
die o.g. Regelprüfungen abgedeckt sind) 

 
 
6.2 Prüfungen durch das REZ / Prüfdienst AMDL 
 
Hauptaufgabe des REZ ist die vertragsrechtliche Abwicklung der abgeschlossenen Verträge mit den 
Trägern inklusive der Bearbeitung wesentlicher Vertragsstörungen.  
Dies erfolgt anlassbezogen bei konkreten Problemen meistens auf Veranlassung des Jobcenters.  
Das REZ berät das Jobcenter zunächst und greift erst in der Deeskalationsstufe 2 selbst ein.  
Eine Prüfung durch das REZ kann auch erfolgen, wenn sich ein neuer Auftragnehmer im Agenturbezirk 
niederlässt oder ein Auftragnehmer schon lange nicht mehr für die Agentur für Arbeit / Jobcenter tätig 
war.  
 
Aufgabe des Prüfdienstes für Arbeitsmarktdienstleistungen (PrD AMDL) ist es, die Umsetzungs- und 
Durchführungsqualität der AMDL bei den von den Agenturen für Arbeit (AA) und den gemeinsamen 
Einrichtungen (gE) beauftragten Trägern zu prüfen und so die Dienststellen bei der Qualitätssicherung 
zu unterstützen. 
Neben dem Aufzeigen von Optimierungsansätzen, bezogen auf die konkrete Maßnahmedurchführung, 
findet im Rahmen des Vertrags- und Trägermanagements auch ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch 
mit den Trägern statt. Darüber hinaus unterstützen die im Rahmen der Prüfungen gewonnenen 
Erkenntnisse rechtskreisübergreifend die Weiterentwicklung von Produkten und Programmen. Der 
Umfang und die Art der zu prüfenden AMDL werden von der Leitung des PrD AMDL gemeinsam mit der 
Leitung des Bereiches Einkauf und den Fachbereichen der Zentrale vereinbart. Über die planmäßigen 
Regelprüfungen hinaus werden auch Hinweise zur Prüfung von den Regionalen Einkaufszentren (REZ), 
dem Kundenreaktionsmanagement (KRM) und den Fachbereichen der Zentrale aufgegriffen.  
 
 
6.3 Durchführung der Träger und Maßnahmebewertungen im Rahmen des 
Lieferantenmanagment durch den Maßnahmebetreuer/in / Maßnahmekoordinator 

 
Die Erkenntnisse der Maßnahmebetreuung bzw. Maßnahmekoordination zur Qualität von AMDL spielen 
im Bereich der laufenden Maßnahmesteuerung sowie im Vergabe-verfahren eine zentrale Rolle.  
Die Maßnahmebetreuer/innen bzw. Maßnahmekoordinatoren/innen dokumentieren ihre Erkenntnisse 
durch das Ausfüllen von standardisierten und periodisch versandten Fragebögen. Die Trägerbewertung 
sieht regelmäßige und anlassbezogene Bewertungen vor. Die Bewertungen finden während der 
Maßnahme (um zeitnahen Einfluss nehmen zu können) und nach Maßnahmeende statt. In Vorbereitung 
auf die Bewertungen werden Vor-Ort-Prüfungen nach den unter 5.1 beschriebenen Mindeststandards 
durchgeführt.  
Insbesondere die Verwendung im Vergabeverfahren eröffnet die Möglichkeit, vergangenheitsbezogene 
Erkenntnisse der Maßnahmebetreuung zur Vergabeentscheidung heranzuziehen.  
Neben der etablierten Bewertung des Konzeptes wird die Nutzung von Qualitätskriterien zur 
Zuschlagsentscheidung realisiert. Grundlage hierfür sind objektive Bewertungen durch die 
Maßnahmebetreuung bzw. Maßnahmekoordination.  
 



 

 

 

 

 

Das REZ verschickt die Fragebögen an das Einkaufspostfach des Jobcenters Landkreis Heilbronn. Die 
Postfach-verwalter identifizieren den/die Bewerter/in über COSACH und schicken diesen die 
Fragebogen mit der Aufforderung zur Bewertung innerhalb von 4 Wochen zu.  
Hinweise unter TM-Umsetzungshinweise des Einkaufs und FAQ zu finden 
 
Der Einkauf (CF4) stellt dem Jobcenter Landkreis Heilbronn quartalsweise Berichtsdaten aus dem 
Trägermanagement zur Verfügung. Die Datenzulieferungen werden zum Ende eines jeweiligen Quartals 
bereitgestellt und sind unter dem zentralen Ablageort  
\\Dst.baintern.de\dfs\011\BA-Daten\Uebergreifende-Aufgaben\Controlling-CF1\MBZ abrufbar. 
Die Koordinierende Führungskraft veranlasst federführend die Sichtung und Bewertung der Daten durch 
die Maßnahmekoordination. Diese berichten der Koordinierenden Führungskraft, wenn eine Maßnahme 
„auffällig“ ist. Dies ist dann der Fall, wenn entweder der Durchschnittswert bei den Soft Facts und/oder 
den Hard Facts < 2 ist oder eine Frage bei den Soft Facts < 2 bewertet wurde. Hier ist in jedem Einzelfall 
eine Begründung /Erläuterung mit einer entsprechenden Handlungsempfehlung für den (die) schlechten 
Wert(e) zu liefern.  
Für die Durchführung der Gespräche mit den betroffenen Trägern bei „Auffälligkeiten“ ist die 
Führungskraft des Maßnahmebetreuers zuständig, ebenso für die Umsetzung und Nachhaltung der 
gewonnenen Erkenntnisse.  
Auf der Grundlage der Berichte erstellt die Koordinierende Führungskraft einen Bericht über die 
Erkenntnisse und bei Auffälligkeiten über die bereits erfolgten Aktivitäten Die GL bewertet den Bericht im 
Gesamtkontext der operativen Ergebnisse und leitet bedarfsorientiert Aufträge/Aktivitäten ab.  
 
Der Maßnahmekoordinator/in überprüft und erhebt gemeinsam mit dem/r Maßnahmebetreuer/in nach 6 
Monate nach Maßnahmeende der den Eingliederungserfolg der Maßnahme.  
Das Ergebnis ist in COSACH zu dokumentieren.  
Auffälligkeiten aus dem Abschlussbericht des Trägers oder aus eigenen Erkenntnissen sind vom 
Maßnahmebetreuer/Koordinator an die Fachkraft Steuerung & Qualitätssicherung zu melden. 
Die Maßnahme bezogene Erfolgsbeobachtung dient als Grundlage für die Maßnahmeplanung. 
 
 
6.4 Verfahren bei Mängeln 
 
Sollten bei den Prüfungen Mängel auftreten, ist wie folgt zu Verfahren: 
 
Deeskalationsstufe 1  
Bei vorgefundenen Mängeln ist der Träger im Nachgang mit Fristsetzung zur Abstellung der Mängel und 
Rückmeldung über die Erledigung schriftlich aufzufordern. Die Erstellung des Schreibens erfolgt durch 
die Fachkraft Steuerung & Qualitätssicherung. 
Der Träger ist in diesem Schreiben aufzufordern, die Mängelbeseitigung zum gesetzten Termin 
schriftlich anzuzeigen. Der Entwurf des Schreibens ist in der E-Akte abzulegen. 
Die Nachhaltung und ggfs. weitere Veranlassungen erfolgt durch den Maßnahmebetreuer/Koordinator. 
Sofern benannte Mängel durch den Träger nicht termingerecht abgestellt werden, ist die Fachkraft 
Steuerung & Qualitätssicherung. 
 in die Vorbereitung weitergehender Entscheidungen einzubeziehen. 
 
Deeskalationsstufe 2  
Die Einschaltung des REZ Südwest erfolgt, wenn die Mängel trotz schriftlicher Aufforderung gegenüber 
dem Träger durch diesen nicht oder nur ungenügend beseitigt wurden bzw. eine vertragsgerechte 
Leistungserbringung nicht mehr erwartet wird. Das REZ Südwest ist sofort zu unterrichten, wenn 
schwerwiegende Vertragsverletzungen erkannt wurden.  

https://www.baintranet.de/006/004/006/001/002/Seiten/default.aspx


 

 

 

 

 

Die Unterrichtung erfolgt durch die Fachkraft Steuerung & Qualitätssicherung. in Abstimmung mit dem 
zuständigen Maßnahmebetreuer/Koordinator, ebenfalls ist die Bereichs-und Geschäftsleitung zu 
informieren. 
 
 
7. Verfahren bei Unterauslastung von Einkaufsmaßnahmen 

 
Grundlage für den Maßnahmeeinkauf ist eine gute Maßnahmeplanung, die sich am individuellen Bedarf 
unserer Kundinnen und Kunden ausrichtet, um sie in Ausbildung bzw. Arbeit zu integrieren. Dabei ist der 
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit zwingend zu beachten.  
Die eingekauften Teilnehmerplätze sind zeitnah und vollständig mit unseren Kundinnen und Kunden zu 
besetzen. Soweit möglich sind bei Maßnahmeabbrüchen freie Teilnehmerplätze umgehend nach zu 
besetzen.  
 
Monatlich zum Monatsende wird ein Monitoring zur Auslastung der Einkaufsmaßnahmen erstellt, dies 
wird den Teamleitern und der Geschäftsführung zur Verfügung gestellt und dienst als Grundlage der 
Risikobewertung des internen Kontrollsystems.  
 
Die Verantwortlichkeit bei fehlender Auslastung liegt nicht bei dem/r jeweiligen 
Maßnahmebetreuer/in! 
 
 
8. Zuweisungsverfahren 

Der Ablauf einer Zuweisung zu einer Einkaufsmaßnahme ist in der Anlage 1 beschrieben. 
 

 
9. Verfügung 

 
 
Dieses Konzept tritt ab dem 29.07.2020 in Kraft. Gleichzeitig werden alle anderslautenden Regelungen 
in diesem Bereich aufgehoben. 
 

1. Besprechung mit allen Integrationsfachkräften erfolgte am 17.07.2020 in der  
Besprechung Bereichsbesprechung M&I 

 
2. Inkraftsetzung durch GF 

 
3. z.d.A. 

 
Heilbronn, den 29.07.2020 
Geschäftsführer Jobcenter Landkreis Heilbronn 
(Krebs GF) 


